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Betriebsschutz im Übungseinsatz

Was für die Truppe gilt, hat seine Bedeutung nicht minder

für die Zivilbevölkerung in ihrem Heim und an ihren
Arbeitsstätten. Sie muss sich vor Atom-, Spreng- und
Brandbomben zu schützen vermögen und wissen. Sie muss
instruiert werden, wie sie sich während und nach einem
Bombenregen zu verhalten hat. Besonderer Gefährdung aus
der Luft sind unsere Wirtschaftsanlagen ausgesetzt, unsere
Fabriken, Kraftwerke, Verkehrsanlagen usw. Für sie ist eine
Betriebsschutzorganisation unerlässlich, gilt es doch, die
Belegschaft rechtzeitig zu alarmieren, um vor der Explosion
der Bomben die Schutzräume aufsuchen zu können,
Verschüttete sofort zu bergen und Verletzten erste Hilfe ange-
deihen lassen zu können. Sodann ist den ubergeordneten
Stellen, nötigenfalls bis zu den fur die nationale Produktion
verantwortlichen Staatsstellen, über den Umfang von
Zerstörungen an den Anlagen Bericht zu erstatten. Im Vordergrund

aller dieser Anstrengungen, kriegsbedingten
Einwirkungen begegnen zu können, steht das Erfordernis, das
Leben der Betriebsangehörigen zu retten.

Links: In kürzester Zeit kann die Betriebs-
wehr eingesetzt werden. Unten: Mit Wendrohren

wird gegen Brande angekämpft.
Unten links: Hauptaufgabe des Betriebsschutzes

ist es, Menschen und Maschinen
zu retten. Unten rechts1 Die ersten
Verwundeten werden aus eingestürzten Räumen

geborgen. Rechts: Wo der Zugang
gesperrt ist, wird mit modernsten Mitteln
ein Weg fur rasche Hilfe freigelegt.
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